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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes 

A. Problem 

Der im Interesse einer sparsamen Verwendung von Primär-
energie gebotene Einsatz von Dieselmotoren zur Stromerzeu-
gung bei gleichzeitiger Ausnutzung der dabei anfallenden 
Wärme ist wegen der hohen Mineralölsteuerbelastung des in 
Dieselmotoren verwendeten Kraftstoffs wettbewerbsmäßig be-
nachteiligt. 

B. Lösung 

Die Mineralölsteuerbelastung von Kraftstoff, der in ortsfesten, 
mit Dieselmotoren betriebenen Anlagen zur Stromerzeugung 
verwendet wird, wird der Belastung des zum Antrieb von Gas-
turbinen verwendeten Kraftstoffs gleichgestellt. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Zusätzliche Steuerausfälle entstehen nicht, da Stromerzeugungs-
anlagen im Dauerbetrieb wegen der Steuerbelastung derzeit 
praktisch nicht mit Dieselmotoren betrieben werden und da 
deshalb aus diesem Verbrauchszweck Steuereinnahmen nicht 
vorhanden sind. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes 

Artikel 1 

Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1964 

In § 8 Abs. 2 Satz 1 des Mineralölsteuergesetzes 
1964 vom 20. Dezember 1963 (BGBl. I S. 1003), zu-
letzt geändert durch das Einführungsgesetz zur Ab-
gabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341) werden die Worte „zum Antrieb von Gas-
turbinen in ortsfesten Anlagen zur Stromerzeugung" 
durch die Worte „zum Antrieb von Verbrennungs-
motoren und von Gasturbinen in ortsfesten Anlagen 
zur Stromerzeugung, zur Wärmegewinnung" ersetzt. 

Artikel 2 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. Rechtsverordnungen, die auf Grund des Mineral-
ölsteuergesetzes 1964 erlassen werden, gelten im 
Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsge-
setzes. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1978 in Kraft. 

Bonn, den 29. November 1977 

Dr. Kohl, Dr. Zimmermann und Fraktion 
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Begründung 

Eine sparsamere Verwendung der Primärenergie ist 
eines der wichtigsten Anliegen der Energiepolitik. 

Der Kraft-Wärme-Kopplung, d. h. der Stromerzeu-
gung bei gleichzeitiger Ausnutzung der dabei anfal-
lenden Wärme, kommt dabei eine erhebliche Bedeu-
tung zu, weil hierdurch die Ausnutzung der Primär-
energie auf fast das Doppelte gesteigert werden 
kann. 

Dies gilt sowohl im Bereich großer Kraftwerksanla-
gen, die  in der Regel mit Dampfturbinen betrieben 
werden, wie auch für kleinere Kraftwerke, bei de-
nen als krafterzeugende Maschinen Verbrennungs-
motoren (Diesel- Gasmotoren und Gasturbinen) zum 
Einsatz kommen. 

Wenn auch diese kleineren Anlagen zur Erzeugung 
von Strom und Wärme die Großanlagen in unserem 
Lande nicht ersetzen können, so können sie doch 
ein wichtiges ergänzendes Mittel einer rationellen 
Energienutzung sein. Dies nicht nur, weil Verbren-
nungsmotoren nach wie vor den höchsten Energie

-

ausnutzungsgrad aller Kraftmaschinen erreichen, 
sondern weil darüber hinaus die dezentrale Auf-
stellung solcher Anlagen die erheblichen Kosten des 
Verteilungsapparates weitgehend überflüssig macht. 

Ein entscheidendes Hemmnis für den Einsatz dieser 
Anlagen liegt jedoch darin, daß die Energieträger, 

die in mit Dieselkraftstoff betriebenen Kraftanlagen 
verwendet werden, steuerlich sehr stark belastet 
sind. Das Mineralölsteuergesetz sieht eine unter-
schiedliche Belastung von Mineralöl vor, je nach 
dem, in welcher technischen Anlage es zum Einsatz 
kommt. Wird das Mineralöl im Kessel eines Turbi-
nenkraftwerks verbrannt, so liegt der Steuersatz bei 
1,50 DM je 100 kg; wird dagegen das Mineralöl im 
Dieselmotor einer Stromerzeugungsanlage ver-
brannt, so kommt der volle Steuersatz von 49,65 DM 
je 100 kg zur Anwendung. 

Dies hat zur Folge, daß in der Bundesrepublik prak-
tisch kein wirtschaftlich arbeitendes Dieselkraftwerk 
betrieben werden kann, obwohl die hohe Leistungs-
fähigkeit und die hervorragenden Einsatzmöglich-
keiten von Dieselkraftanlagen bzw. Blockheizkraft-
werken in zahlreichen anderen Staaten bereits in der 
Praxis erprobt und bewiesen sind. 

Durch die Änderung in § 8 des Mineralölsteuerge-
setzes wird erreicht, daß Dieselkraftstoff, der in 
Verbrennungsmotoren in ortsfesten Anlagen zur 
Stromerzeugung und mittelbar zur Wärmeerzeu-
gung verwendet wird, hinsichtlich der steuerlichen 
Belastung demjenigen Mineralöl gleichgestellt wird, 
das in Turbinenkraftwerken verwendet wird. 

Mißbräuche sind nach der Kennzeichnungspflicht für 
Heizöl nicht mehr zu erwarten. 




